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Liebe Leserin, lieber Leser,

als ein Ablenkungsmanöver bezeichnet Ludwig Georg Braun, Präsident 
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, die Diskussion der 
Politik über die Ausbildungspflichten der Unternehmer. Tatsächlich  
hätten Schulen, Elternhäuser und Politik versagt: „Für 90 000 Jugend-
liche, die jährlich ohne Abschluss die Schule verlassen, kann das Duale 
Ausbildungssystem nicht die Nachhilfeanstalt der Nation sein.“ 

Und auch Handwerkspräsident Dieter Philipp befand, dass die Bundes-
regierung irre, wenn sie unterstelle, mit der Ausbildungsplatzabgabe 
könnten zusätzliche Lehrstellen geschaffen werden. Das Gegenteil werde 
der Fall sein, meint Philipp. Richtige Wirtschaftspolitik sei allemal die 
beste Ausbildungspolitik, ist die Meinung von Ludwig Georg Braun.

Union und FDP sehen die Sache genauso. Ob allerdings Rot-Grün sich 
mit der von ihr angepeilten zustimmungsfreien Lösung im Bundesrat 
durchsetzen kann, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Wenn ja, 
könnte dies trotzdem ein neues Desaster werden. Ein Blick zurück zeigt, 
dass die im Jahr 1976 von der SPD/FDP-Koalition durchgedrückte Lehr-
stellenumlage vier Jahre später vom Bundesverfassungsgericht gekippt 
wurde - wegen fehlender Beteiligung des Bundesrats. Die Umlage ist nie 
erhoben worden.

Weitgehend frei von solchen politischen Themen war der vom ZVSHK 
veranstaltete 12. Deutsche Klempnertag in Würzburg. Hier war Klemp-
nertechnik in Theorie und Praxis angesagt. Einen ausführlichen Bericht 
finden Sie in der vorliegenden Ausgabe unter der Rubrik Rückschau. In 
dieser Rubrik finden Sie auch unseren Bericht über das erstmals vom 
ZVSHK durchgeführte Jungunternehmerforum. Dort wie auch in den  
Rubriken „Forum“ und „Diskussion“ findet sich auch noch einmal das 
Diskussionsthema Namensgebung für den Klempner. Eine Namensge-
bung, die dafür sorgen soll, dass Architekten ihre Leistungsverzeichnisse 
für Metalldächer künftig an die Fachbetriebe richten, welche die notwen-
dige Kompetenz für solche Arbeiten besitzen und nicht, wie zunehmend 
üblich, an x-beliebige Dachdeckerbetriebe.
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